
Betreff: [BGH-Pressemitteilungen] Unzulässige Werbung mit einer Preisermäßigung
Von: BGH-Pressemitteilungen@newsletter.gsb.bund.de
Datum: 09.10.2025, 09:17
An: BGH-Pressemitteilungen@noreply.bund.de

Bundesgerichtshof

Mitteilung der Pressestelle

Nr. 184/2025 vom 09.10.2025

Unzulässige Werbung mit einer Preisermäßigung

Urteil vom 9. Oktober 2025 - I ZR 183/24

Der  unter  anderem  für  das  Wettbewerbsrecht  zuständige  I.  Zivilsenat  des  Bundesgerichtshofs  hat
entschieden,  dass  die  Werbung  mit  einer  Preisermäßigung  unzulässig  ist,  wenn  der  niedrigste
Gesamtpreis  der  letzten  30  Tage  vor  der  Preisermäßigung  nicht  in  einer  für  den  Verbraucher
unmissverständlichen, klar erkennbaren und gut lesbaren Weise angegeben wird.

Sachverhalt:

Die  Klägerin  ist  die  Wettbewerbszentrale.  Die  Beklagte  ist  ein  Lebensmitteldiscounter.  In  einem
Werbeprospekt  bewarb  die  Beklagte  ein  Kaffeeprodukt  unter  Angabe  des  aktuellen  Verkaufspreises
("4.44") und eines weiteren klein gedruckten Preises ("6.991") sowie einer Preisermäßigung ("-36 %").
Die hochgestellte Ziffer 1 nach der Preisangabe "6.99" verweist auf den am Seitenende stehenden und in
kleiner Schriftgröße gehaltenen Text "Bisheriger 30-Tage-Bestpreis, außer: [beworbenes Kaffeeprodukt]
4.44". Die Beklagte verlangte für das beworbene Kaffeeprodukt in der Vorwoche der Werbung einen Preis
von 6,99 € und in der davorliegenden Woche einen Preis von 4,44 €.

Die  Klägerin  hält  die  Preiswerbung  der  Beklagten  für  wettbewerbswidrig.  Sie  hat  die  Beklagte  auf
Unterlassung sowie auf Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch genommen.

Bisheriger Prozessverlauf:

Das Landgericht  hat  der  Klage  stattgegeben.  Das  Berufungsgericht  hat  die  Berufung  der  Beklagten
weitgehend zurückgewiesen.

Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf vollständige
Klageabweisung weiter.

Entscheidung des Bundesgerichtshofs:

Die Revision der Beklagten hatte keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass
die Preiswerbung der Beklagten gegen die Preisangabenverordnung (PAngV) verstößt und daher nach §
5a Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2, § 5b Abs. 4 UWG unlauter ist.

Die Beklagte ist nach § 3 Abs. 1 PAngV zur Angabe der Gesamtpreise verpflichtet. Sie hat deshalb nach §
11 Abs. 1 PAngV gegenüber Verbrauchern bei jeder Bekanntgabe einer Preisermäßigung für eine Ware
den niedrigsten Gesamtpreis anzugeben, den sie innerhalb der letzten 30 Tage vor der Anwendung der
Preisermäßigung gegenüber Verbrauchern angewendet hat. Zur Vermeidung eines Verstoßes gegen § 11
Abs. 1 PAngV reicht es nicht aus, dass der niedrigste Gesamtpreis in beliebiger Weise angegeben wird.
Aus dem in § 1 Abs. 3 Satz 2 PAngV normierten Gebot der Preisklarheit folgt vielmehr, dass diese Angabe
in einer für den angesprochenen Verbraucher unmissverständlichen, klar erkennbaren und gut lesbaren
Weise  zu  erfolgen  hat.  Nach  den  aus  Rechtsgründen  nicht  zu  beanstandenden  Feststellungen  des
Berufungsgerichts  wird  die  Werbung  der  Beklagten  diesen  Anforderungen  nicht  gerecht.  Mit  der
unzureichenden  Angabe  des  niedrigsten  Gesamtpreises  enthält  die  Beklagte  den  Verbrauchern  eine
wesentliche Information im Sinne von § 5a Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2, § 5b Abs. 4 UWG vor. Die Preiswerbung
der Beklagten ist deshalb unzulässig.

Vorinstanzen:

Landgericht Amberg - Urteil vom 29. Januar 2024 - 41 HK O 334/23
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Oberlandesgericht Nürnberg - Urteil vom 24. September 2024 - 3 U 460/24

Die maßgeblichen Vorschriften lauten:

§ 5a Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 UWG

(1) Unlauter handelt auch, wer einen Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer irreführt, indem er
ihm eine wesentliche Information vorenthält,

1. die der Verbraucher oder der sonstige Marktteilnehmer nach den jeweiligen Umständen benötigt, um
eine informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen, und

2. deren Vorenthalten dazu geeignet ist, den Verbraucher oder den sonstigen Marktteilnehmer zu einer
geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.

(2) Als Vorenthalten gilt auch (…)

2. die Bereitstellung wesentlicher Informationen in unklarer, unverständlicher oder zweideutiger Weise
(…)

§ 5b Abs. 4 UWG

(4) Als wesentlich im Sinne des § 5a Absatz 1 gelten auch solche Informationen, die dem Verbraucher
auf Grund unionsrechtlicher Verordnungen oder nach Rechtsvorschriften zur Umsetzung unionsrechtlicher
Richtlinien für kommerzielle Kommunikation einschließlich Werbung und Marketing nicht vorenthalten
werden dürfen.

§ 1 Abs. 3 Satz 2 PAngV

(3) (...) Angaben über Preise müssen der allgemeinen Verkehrsauffassung und den Grundsätzen von
Preisklarheit und Preiswahrheit entsprechen.

§ 3 Abs. 1 PAngV

(1) Wer als Unternehmer Verbrauchern Waren oder Leistungen anbietet oder als Anbieter von Waren
oder  Leistungen  gegenüber  Verbrauchern  unter  Angabe  von  Preisen  wirbt,  hat  die  Gesamtpreise
anzugeben.

§ 11 Abs. 1 PAngV

(1)  Wer  zur  Angabe  eines  Gesamtpreises  verpflichtet  ist,  hat  gegenüber  Verbrauchern  bei  jeder
Bekanntgabe einer  Preisermäßigung  für  eine  Ware  den  niedrigsten  Gesamtpreis  anzugeben,  den  er
innerhalb  der  letzten  30  Tage  vor  der  Anwendung  der  Preisermäßigung  gegenüber  Verbrauchern
angewendet hat.

Karlsruhe, den 9. Oktober 2025
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